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2 0 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 7. April 1981 betreffend den Beitritt
Finnlands zum Europäischen Übereinkom-
men über die Rechtshilfe in Strafsachen vom

20. April 1959

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates ist Finnland dem Europäischen
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf-
sachen (BGBl. Nr. 41/1969, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 632/
1977) mit Wirkung vom 29. April 1981 beige-
treten.

Finnlands Beitrittsurkunde enthält folgende
Vorbehalte und Erklärungen:

VORBEHALTE

1. Zu Artikel 2 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß die Rechtshilfe abgelehnt wer-
den kann,

a) wenn die dem Ersuchen zugrunde lie-
gende strafbare Handlung, wäre sie unter
gleichgelagerten Umständen in Finnland
begangen worden, nach finnischem Recht
nicht strafbar wäre;

b) wenn die strafbare Handlung bereits Ge-
genstand einer gerichtlichen Untersuchung
in Finnland oder in einem dritten Staat
ist;

c) wenn die im ersuchenden Staat beschul-
digte Person entweder in Finnland oder
in einem dritten Staat bereits vor Gericht
gestellt oder rechtskräftig verurteilt oder
freigesprochen worden ist;

d) wenn die zuständigen Behörden in Finn-
land oder in einem dritten Staat be-
schlossen haben, wegen der strafbaren
Handlung die Untersuchung oder Ver-
folgung einzustellen oder keine Unter-
suchung oder Verfolgung einzuleiten;

e) wenn die Verfolgung oder die Vollstrek-
kung einer Strafe nach finnischem Recht
verjährt ist.

2. Zu Artikel 11 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß die in diesem Artikel vorge-
sehene Rechtshilfe in Finnland nicht erlangt
werden kann.

3. Zu Artikel 13 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß Auszüge oder Auskünfte aus
dem Strafregister nur in bezug auf eine be-
schuldigte oder vor Gericht gestellte Person
erlangt werden können.

4. Zu Artikel 15 Absatz 7 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß im Verhältnis zwischen
ihm und den anderen nordischen Staaten
das Protokoll zwischen Finnland, Dänemark,
Island, Norwegen und Schweden über die
Rechtshilfe durch Zustellung von Schrift-
stücken und die Aufnahme von Beweisen in
Kraft bleibt.

5. Zu Artikel 20 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß im Verhältnis zwischen ihm
und den anderen nordischen Staaten das in
Punkt 4 bezeichnete Protokoll in Kraft
bleibt.

6. Zu Artikel 22 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß es die anderen Vertragspar-
teien nicht von den in diesem Artikel be-
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zeichneten strafrechtlichen Verurteilungen
und nachfolgenden Maßnahmen benachrich-
tigen wird.

7. Zu Artikel 26 Absatz 1 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß im Verhältnis zwischen
ihm und den anderen nordischen Staaten
das in Punkt 4 bezeichnete Protokoll be-
treffend die Zustellung von Schriftstücken
und die Aufnahme von Beweisen in Kraft
bleibt.

ERKLÄRUNGEN

1. Zu Artikel 5 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß es die Vollziehung der im
Artikel 5 bezeichneten Ersuchen um Durch-
suchung oder Beschlagnahme den in Buch-
staben a bis c dieses Artikels erwähnten Be-
dingungen unterwerfen wird.

2. Zu Artikel 7 Absatz 3 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß Vorladungen für Per-
sonen, die sich in Finnland befinden, den
zuständigen finnischen Behörden mindestens
30 Tage vor dem für das Erscheinen festge-
setzten Zeitpunkt übermittelt werden müs-
sen.

3. Zu Artikel 15 Absatz 6 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß an Finnland gerichtete
Rechtshilfeersuchen in allen Fällen dem
Justizministerium übermittelt werden müs-
sen.

4. Zu Artikel 16 Absatz 1 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß Ersuchen und beige-

fügte Schriftstücke, die nicht in finnischer,
schwedischer oder englischer Sprache abge-
faßt sind, mit einer Übersetzung in eine
dieser Sprachen versehen sein müssen. Durch
die Annahme von Rechtshilfeersuchen in den
vorgenannten Sprachen verpflichtet sich
Finnland nicht dazu, die Antwort samt bei-
gefügten Schriftstücken übersetzen zu lassen.
Schwedisch ist die zweite amtliche Sprache
in Finnland.

5. Zu Artikel 24 des Übereinkommens erklärt
Finnland, daß betreffend Finnland für die
Anwendung der Artikel 3, 4 und 6 die Ge-
richte und Untersuchungsrichter, in anderen
Fällen die Gerichte, Untersuchungsrichter
und Staatsanwälte als Justizbehörden zu be-
trachten sind.

6. Zu Artikel 25 des Übereinkommens nimmt
Finnland zur Kenntnis, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland gemäß Artikel 25 Absatz 3
am 2. Oktober 1976 eine Erklärung betref-
fend Berlin (West) abgegeben hat. Finnland
nimmt des weiteren zur Kenntnis, daß die
anderen Absätze des Artikels 25 derzeit keine
praktische Bedeutung haben.

7. Zu Artikel 26 Absatz 4 des Übereinkommens
erklärt Finnland, daß es ungeachtet der Be-
stimmungen dieses Übereinkommens im Ver-
hältnis zu den anderen nordischen Staaten
das Gesetz über die Pflicht, als Zeuge vor
dem Gericht eines anderen nordischen Staates
zu erscheinen, anwenden wird.

Kreisky

203.
(Übersetzung)

Vereinbarung zwischen dem Minister
für Verkehr des Vereinigten Königreiches
und dem Bundesminister für Verkehr der Re-
publik Österreich gemäß ADR Rn. 10 602
betreffend die Zulassung von Natriumnitrit-
suspension der Klasse 5.1, Ziffer 8, zur Beför-

derung in Tankfahrzeugen

1. Abweichend von den Vorschriften der
Rn. 51 121 (1) des ADR kann Natriumnitrit-
suspension (40 Gewichtsprozent NATRIUMNI-
TRIT, Schmieröl auf 100 Gewichtsprozent), ein
Stoff der Klasse 5.1, Ziffer 8, unter folgenden
Bedingungen im internationalen Verkehr zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und Österreich
in Tankfahrzeugen befördert werden:

(i) Der Fassungsraum der einzelnen Tanks
darf 25000 l nicht überschreiten.

(ii) Sie dürfen nicht in Abteile unterteilt
sein, müssen einen doppelt-konischen
Querschnitt aufweisen und aus rost-
freiem Stahl der Qualität BS 316 S 16
hergestellt sein.
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(iii) Sie müssen mit einer Vorrichtung für
Untenentleerung gemäß Rn. 211 131
und einem Überdruckventil gemäß
Rn. 211 134 versehen sein.

(iv) Sie müssen isoliert und außen mit einer
Stahlarmierung ausgestattet sein.

(v) Sie müssen den Anforderungen des
Anhangs B. 1 a zu Anlage B zum ADR
entsprechen. Insbesondere muß ihre
Mindeststärke 4 mm Flußstahl zumin-
dest gleichwertig sein.

(vi) Sie dürfen höchstens zu 90% ihres
Fassungsraums gefüllt sein, vorausge-
setzt, daß dadurch nicht eine geltende
Gewichtsbegrenzung überschritten
wird.

(vii) Das Tankfahrzeug muß mit einer ent-
sprechenden, am Fahrgestell oberhalb
der Aufhängung angebrachten Vor-
richtung versehen sein, damit es an
Deck eines Schiffes fest verankert wer-
den kann.

2. Zusätzlich zu den von Rn. 2513 vorgeschrie-
benen Einzelheiten hat der Absender im Beför-
derungspapier zu vermerken: „Nach Rn. 10 602
des ADR vereinbarte Beförderung".

London, am 19. September 1980

L. Grainger

Die für das ADR zuständige Behörde des Ver-
einigten Königreiches

Wien, 1981 03 13

Für den Bundesminister für Verkehr der Re-
publik Österreich:

Hehenberger

Staribacher

204.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Langfristiges Abkommen
zwischen der Republik Österreich

und der Volksrepublik Polen
über Getreidelieferungen

Die Republik Österreich und die Volksrepu-
blik Polen haben

— unter Berücksichtigung des Langfristigen
Abkommens über den Waren- und Zahlungs-
verkehr sowie die wirtschaftliche Zusammen-
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arbeit zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Volksrepu-
blik Polen vom 22. September 1976 *),

— unter Bedachtnahme auf die bisherige positive
Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen den beiden Ländern,

— vom Wunsch geleitet, möglichst günstige Be-
dingungen für die weitere Entwicklung des
gegenseitigen Warenaustausches sowie der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
beiden Ländern, insbesondere auf dem Gebiet
der Landwirtschaft, zu schaffen,

folgendes vereinbart:

Artikel 1

1. Die Volksrepublik Polen wird unter Be-
dachtnahme auf die Bestimmungen in Artikel 2
dieses Abkommens in den Wirtschaftsjahren
1980/81, 1981/82 und 1982/83 innerhalb des ihr
österreichischerseits zugesicherten Ausfuhrförde-
rungskreditrahmens jährlich eine Menge bis zu
300.000 Tonnen österreichisches Getreide be-
ziehen.

2. Die Republik Österreich wird unter Bedacht-
nahme auf die Bestimmungen in Artikel 2 und 4
dieses Abkommens veranlassen, daß den Rechts-
geschäften in Ausführung von Absatz 1 dieses
Artikels von den zuständigen österreichischen
Behörden die zur Ausfuhr erforderlichen Ge-
nehmigungen erteilt werden.

3. Die Vertragsparteien stimmen überein, daß
innerhalb der gemäß Absatz 1 dieses Artikels
bezogenen Menge österreichischen Getreides
neben der Lieferung von Normalweizen, Gerste,
Mais oder Roggen auch die Lieferung von Weizen
aus den österreichischen Qualitätsweizengebieten
mit einem Feuchtklebergehalt von möglichst
28% vorgesehen ist.

Artikel 2

Die Vertragsparteien kommen überein, daß
zumindest einmal jährlich nach der Getreide-
ernte, jedoch spätestens im Monat November
des Erntejahres, eine Arbeitsgruppe zusammen-
treten wird. Ihre Aufgabe wird es insbesondere
sein, unter Berücksichtigung des Getreidebe-
darfes beider Länder Vorschläge über die Höhe
der im Rahmen dieses Abkommens jährlich zu
beziehenden Getreidemengen und Getreidearten
an die jeweils zuständigen Stellen der Vertrags-
parteien zu erstatten, frühestmögliche Bezugs-
(Liefer-)termine in Aussicht zu nehmen sowie
die Durchführung dieses Abkommens zu über-
wachen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 648/1976
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Artikel 3

1. Die Getreidelieferungen werden zu markt-
gerechten Preisen auf der Basis des Weltmarkt-
preises, der für Getreide gleicher Qualität an-
derer Herkunft maßgebend ist, erfolgen.

2. Kredit- und Zahlungsbedingungen der Lie-
ferungen werden zwischen der Österreichischen
Kontrollbank A.G. und der Bank Handlowy w
Warszawie s.A. unter Zugrundelegung der in
Österreich für das Ausfuhrförderungsverfahren
geltenden gesetzlichen Vorschriften vereinbart.

3. Alle Zahlungen im Rahmen dieses Abkom-
mens werden in Übereinstimmung mit der in
beiden Staaten jeweils geltenden Devisengesetz-
gebung in frei konvertierbarer Währung erfolgen.

Artikel 4

Die Lieferungen von österreichischem Ge-
treide werden auf Grund von Verträgen abge-
wickelt werden, die zwischen österreichischen
Unternehmungen mit Sitz in Österreich einer-
seits und der polnischen Außenhandelsorgani-
sation „ROLIMPEX" andererseits abgeschlossen
werden.

Artikel 5

Die Volksrepublik Polen wird österreichisches
Getreide, das im Rahmen dieses Abkommens
bezogen wurde, nur mit Zustimmung der Repu-
blik Österreich in dritte Länder exportieren.

Artikel 6

Dieses Abkommen tritt mit dem ersten Tag
des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem die Vertragsparteien einander mit-
geteilt haben, daß die innerstaatlichen Voraus-
setzungen für das Inkrafttreten des Abkommens
erfüllt sind.

Artikel 7

1. Dieses Abkommen wird für die Dauer von
drei Jahren abgeschlossen.

2. Die Gültigkeit verlängert sich jeweils um
weitere drei Jahre, sofern nicht eine der Ver-
tragsparteien dieses Abkommen spätestens sechs
Monate vor Ablauf dieser Frist auf diplomatischem
Wege schriftlich kündigt. Im Falle der Verlänge-
rung der Gültigkeit dieses Abkommens werden
die in diesen Zeitraum fallenden Wirtschafts-
jahre den in Artikel 1 Absatz 1 genannten gleich-
gesetzt.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Warszawa, am 2. Mai 1980
in zwei Urschriften, jeweils in deutscher und
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polnischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich

Dr. Willibald P. Pahr

Für die Volksrepublik Polen

Dr. Ryszard Karski

Die österreichische Ratifikationsurkunde wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom
Bundeskanzler gegengezeichnet; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 6 am 1. Mai 1981 in Kraft.

Staribacher

205.
Notenwechsel vom 18. März 1981 über die Errichtung vorgeschobener österreichischer und
deutscher Grenzdienststellen am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn/Walserberg-Auto-

bahn
AUSWÄRTIGES AMT
510-511.13/3 OST

V e r b a l n o t e
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Öster-

reichischen Botschaft mitzuteilen, daß die für
die Grenzabfertigung zuständigen obersten Bun-
desbehörden der Bundesrepublik Deutschland
in Ausführung von Artikel 1 Absatz 3 des Ab-
kommens vom 14. September 1955 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich über Erleichterungen der Grenzab-
fertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffs-
verkehr *) in der Fassung der Änderungsab-
kommen vom 21. Januar 1975**) und 16. Sep-
tember 1977 ***) folgende Vereinbarung über
die Errichtung vorgeschobener Grenzdienststel-
len auf deutschem und österreichischem Gebiet
am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn/Wal-
serberg-Autobahn vorschlagen:

Artikel 1

Am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn/
Walserberg-Autobahn werden auf deutschem Ge-
biet vorgeschobene österreichische Grenzdienst-
stellen und auf österreichischem Gebiet vorge-
schobene deutsche Grenzdienststellen errichtet.

Artikel 2

Der örtliche Bereich im Sinne des Artikels 4
Absatz 6 des Abkommens vom 14. September
1955 in der Fassung der Änderungsabkommen
von 1975 und 1977 umfaßt

1. auf deutschem Gebiet
a) die von den Bediensteten beider Staaten

gemeinsam benutzten Flächen, Anlagen
und Räume, und zwar
— einen Abschnitt der Autobahn Salz-

burg—München in beiden Verkehrs-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 240/1957
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 331/1979

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 332/1979

richtungen von der gemeinsamen
Grenze bis Kilometer 124,810 ein-
schließlich des Autobahnteilers, der
Revisionsgruben für Personenkraft-
wagen und der Standspuren, die
nördlich und südlich davon gelegenen
Plätze, Fahrbahnen und Gehwege, die
Fußgängerunterführung, die Brücken-
waage, die nördlich und südlich der
Autobahn gelegenen Abfahrten zur
Bundesstraße 21 mit ihren Parkstrei-
fen und das zwischen den Abfahrten
gelegene Teilstück der Bundes-
straße 21 sowie die dazwischen ge-
legenen Flächen,
die darauf befindlichen Gebäude und
Gebäudeteile jedoch nur, soweit sie
nachstehend als zum örtlichen Bereich
gehörend bezeichnet sind;

— die Abfertigungsrampen am Güter-
abfertigungsgebäude, in diesem Ge-
bäude die am Westende gelegene
Halle mit Waage, den im Keller
gelegenen Aufenthaltsraum sowie die
sanitären Anlagen und alle Verbin-
dungswege einschließlich der Schal-
terhalle;

— die nördlich des Güterabfertigungs-
gebäudes gelegene freistehende Rampe;

— den Vorraum (Windfang) im Wiege-
häuschen;

— die Hafträume und die sanitären An-
lagen sowie alle Verbindungswege
einschließlich der Aufzüge im Brük-
kengebäude;

— den südlich des Brückengebäudes ge-
legenen Abfertigungskiosk;

b) die den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benutzung überlassenen Räume,
und zwar
— im Güterabfertigungsgebäude jeweils

die zwei ersten östlich und westlich des
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Westeingangs auf der Nordseite ge-
legenen Räume;

— im Wiegehäuschen den östlichen
Raum;

— im Südteil des Brückengebäudes die
fünf auf der Ostseite und die vier
auf der Westseite in der Südwest-
ecke gelegenen Räume sowie den er-
sten im inneren Trakt beim Haupt-
aufgang gelegenen Raum;

— den Raum im ostwärts des Brücken-
gebäudes auf dem Autobahnteiler ge-
legenen Abfertigungskiosk;

2. auf österreichischem Gebiet

a) die von den Bediensteten beider Staa-
ten gemeinsam benutzten Flächen, An-
lagen und Räume, und zwar

— einen Abschnitt der Autobahn Mün-
chen—Salzburg in beiden Verkehrs-
richtungen von der gemeinsamen
Grenze bis Kilometer 300,130 ein-
schließlich des Autobahnteilers und
der Standspuren, die nördlich und
südlich davon gelegenen Plätze,
Fahrbahnen und Gehwege, die Fuß-
gängerunterführung, die Brücken-
waage, die nördlich und südlich der
Autobahn gelegenen Abfahrten zur
Großgmainer Landesstraße erster
Ordnung Nr. 16 und das zwischen
den Abfahrten gelegene Teilstück der
Großgmainer Landesstraße erster
Ordnung Nr. 16 sowie die dazwischen
gelegenen Flächen,

die darauf befindlichen Gebäude und
Gebäudeteile jedoch nur, soweit sie
nachstehend als zum örtlichen Be-
reich gehörend bezeichnet sind;

— die beiden Abfertigungsrampen
(Nord und Süd) mit Hebebühnen am
Güterabfertigungsgebäude sowie alle
Verbindungswege in diesem Gebäude;

b) die den deutschen Bediensteten zur allei-
nigen Benützung überlassenen Räume,
und zwar im Güterabfertigungsgebäude
die im Westteil gelegenen ersten sechs
Räume (einschließlich der sanitären An-
lagen).

Artikel 3

Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung
tritt die Vereinbarung vom 5. Juli 1972 über
die Errichtung vorgeschobener Grenzdienststel-
len auf deutschem und auf österreichischem Ge-
biet am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn/
Walserberg-Autobahn außer Kraft *).

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 310/1972

Das Auswärtige Amt beehrt sich vorzuschlagen,
daß durch den Austausch dieser Verbalnote und
der Antwortnote der Österreichischen Botschaft
die vorstehende Regelung eine Vereinbarung im
Sinne des Artikels 1 Absatz 3 des Abkommens
vom 14. September 1955 in der Fassung der
Änderungsabkommen von 1975 und 1977 bil-
det, die am 1. Mai 1981 in Kraft tritt und die
schriftlich auf diplomatischem Wege unter Ein-
haltung einer Frist von sechs Monaten je auf
den ersten Tag eines Monats gekündigt werden
kann.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die
Österreichische Botschaft erneut seiner ausge-
zeichneten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 18. März 1981

L.S.

An die
Österreichische Botschaft

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 112.05/106-A/81

V e r b a l n o t e
Die Österreichische Botschaft beehrt sich, dem

Auswärtigen Amt den Empfang seiner Verbal-
note vom 18. März 1981, 510-511.13/3 OST, zu
bestätigen, deren Text wie folgt lautet:

„Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Öster-
reichischen Botschaft mitzuteilen, . . . (es folgt der
weitere Text der deutschen Eröffnungsnote) . . .
versichern."

Die Botschaft beehrt sich, dem Auswärtigen
Amt mitzuteilen, daß die Österreichische Bun-
desregierung damit einverstanden ist, daß die
vorgeschlagene Regelung durch den Austausch
der Verbalnote des Auswärtigen Amtes und die-
ser Antwortnote eine Vereinbarung im Sinne
des Artikels 1 Absatz 3 des Abkommens vom
14. September 1955 in der Fassung der Ände-
rungsabkommen von 1975 und 1977 bildet, die
am 1. Mai 1981 in Kraft tritt und die schriftlich
auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer
Frist von sechs Monaten je auf den ersten Tag
eines Monats gekündigt werden kann.

Die Österreichische Botschaft benützt gerne
auch diesen Anlaß, dem Auswärtigen Amt den
Ausdruck ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu
erneuern.

Bonn, den 18. März 1981

L.S.

An das
Auswärtige Amt

Staribacher
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